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(54) DOSENROHLING UND BEARBEITUNGSVERFAHREN FÜR EINEN HOHLKÖRPER

(57) Die Erfindung betrifft einen Dosenrohling mit ei-
nem Hohlkörper, der an einer Außenoberfläche (2) mit
einer Trägerlackierung versehen ist, auf die ein Druckbild
aufgebracht ist, das aus einer Vielzahl von Einzelpunkten
(21; 41) gebildet ist, die in einer vorgebbaren Rasterweite
(24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) voneinander beabstandet
sind, wobei ein erster Druckbereich (5) eine erste Ras-
terweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) und ein zweiter Druck-
bereich (6, 7, 8) eine zweite Rasterweite (24, 25, 26; 42,

43, 44, 45) aufweist, die von der ersten Rasterweite ver-
schieden ist. Erfindungsgemäß liegt die zweite Raster-
weite außerhalb eines Rasterintervalls, das um die Ras-
terweite des ersten Druckbereichs (5) angeordnet ist und
die zweite Rasterweite ist derart an eine nachfolgende
plastische Deformation des Hohlkörpers angepasst,
dass die zweite Rasterweite nach der plastischen Defor-
mation des zweiten Druckbereichs (6, 7, 8) innerhalb des
Rasterintervalls liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dosenrohling mit ei-
nem Hohlkörper, der an einer Außenoberfläche mit einer
Trägerlackierung versehen ist, auf die ein Druckbild, ins-
besondere im Tintenstrahldruckverfahren, aufgebracht
ist, wobei das Druckbild aus einer Vielzahl von Einzel-
punkten gebildet ist, die jeweils in einer vorgebbaren
Rasterweite voneinander beabstandet sind, wobei ein
erster Druckbereich des Druckbilds eine erste Raster-
weite und ein zweiter Druckbereich des Druckbilds eine
zweite Rasterweite aufweist, die von der ersten Raster-
weite verschieden ist. Ferner betrifft die Erfindung ein
Bearbeitungsverfahren für einen Hohlkörper.
[0002] Aus der EP 2 860 036 A1 ist eine Druckeinrich-
tung zur Bedruckung einer Umfangsoberfläche eines
Gegenstands mit wenigstens zwei Druckköpfen bekannt,
wobei die Druckköpfe jeweils wenigstens eine Reihena-
nordnung von Farbdosierelementen, insbesondere
Farbdüsen, aufweisen, die jeweils für eine individuelle
vorgebbare Abgabe von Farbe auf den Gegenstand aus-
gebildet sind und wobei wenigstens einer der Druckköpfe
beweglich längs einer Erstreckungsachse der Farbdo-
sierelemente an einem Druckkopfträger angeordnet ist
und dass dem beweglich gelagerten Druckkopf eine elek-
trisch ansteuerbare Einstelleinrichtung für eine Einstel-
lung einer Relativposition gegenüber dem wenigstens ei-
nen weiteren Druckkopf zugeordnet ist.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen
Dosenrohling sowie ein Bearbeitungsverfahren für einen
Hohlkörper bereitzustellen, mit denen eine verbesserte
Oberfläche des Dosenrohlings verwirklicht werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird für einen Dosenrohling der
eingangs genannten Art mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Hierbei ist vorgesehen, dass die zweite
Rasterweite außerhalb eines Rasterintervalls liegt, das
um die Rasterweite des ersten Druckbereichs angeord-
net ist und dass die zweite Rasterweite derart an eine
dem Druckvorgang nachfolgende, bereichsweise plasti-
sche Deformation des Dosenrohlings angepasst ist, dass
die zweite Rasterweite nach der plastischen Deformation
des zweiten Druckbereichs innerhalb des Rasterinter-
valls um die erste Rasterweite liegt.
[0005] Nachstehend wird unter einem Dosenrohling
ein, insbesondere aus einem knetbaren metallischen
Material, vorzugsweise einer Aluminiumlegierung, her-
gestellter und an wenigstens einem Endbereich offener
Hohlkörper verstanden, der zumindest mit einer Träger-
lackierung und bereichsweise mit einem Druckbild ver-
sehen ist.
[0006] Bei dem Rasterintervall, das um die erste Ras-
terweite angeordnet ist, kann es sich um ein beschränk-
tes Intervall oder um ein unbeschränktes Intervall han-
deln. Ein beschränktes Intervall umfasst eine Untergren-
ze sowie eine Obergrenze, wobei ein Abstand zwischen
der Untergrenze und der ersten Rasterweite gleich oder
verschieden zu einem Abstand zwischen der ersten Ras-
terweite und der Obergrenze sein kann. Das Rasterin-

tervall umfasst stets die erste Rasterweite, gegebenen-
falls auch als Intervallgrenze. In der Praxis handelt es
sich bei dem Rasterintervall um einen Toleranzbereich,
innerhalb dessen diejenigen Rasterweiten enthalten
sind, die als der ersten Rasterweite zugehörig angese-
hen werden. Exemplarisch kann das Rasterintervall als
Obergrenze und als Untergrenze diejenigen Rasterwei-
ten aufweisen, die sich als Abweichung um einen vorge-
gebenen prozentualen Betrag von der ersten Rasterwei-
te ergeben. Beispielhaft ist vorgesehen, dass die erste
Rasterweite eine Auflösung von 300 dpi (dots per inch)
repräsentiert und somit ein Betrag für die erste Raster-
weite im Bereich von ca. 85/1000 mm angesiedelt ist.
Ferner kann beispielhaft vorgesehen werden, dass das
Rasterintervall eine Untergrenze von 80/1000 mm und
eine Obergrenze von 90/1000 mm aufweist, so dass Ein-
zelpunkte, die in einem Abstand von 80/1000 mm bis
90/1000 mm zueinander angeordnet sind, als der ersten
Rasterweite zugehörig angesehen werden.
[0007] Die zweite Rasterweite ist derart gewählt, dass
die nach der Durchführung des Druckvorgangs zumin-
dest für Teilbereiche des Hohlkörpers, insbesondere für
den zweiten Druckbereich, vorgesehenen plastischen
Deformationen dazu führen, dass die zweite Rasterweite
am Ende der Deformationsvorgänge innerhalb des Ras-
terintervalls liegt. Bei den Deformationsvorgängen kann
es sich wahlweise um Ausdehnungsvorgänge oder Stau-
chungsvorgänge für den Dosenrohling handeln. In Ab-
hängigkeit davon ist die zweite Rasterweite vor der
Durchführung der Deformationsvorgänge entweder klei-
ner oder größer als die erste Rasterweite und die im zu-
gehörigen Rasterintervall enthaltenen Rasterweitenwer-
te, um nach der Durchführung der Deformationsvorgän-
ge innerhalb des Rasterintervalls zu liegen. Durch diese
Maßnahme wird für den Dosenrohling im Hinblick auf die
wenigstens zwei Druckbereiche nach der Durchführung
der Deformationsvorgänge eine zumindest im Wesentli-
chen einheitliche Auflösung für das Druckbild erzielt.
Dies ist im Hinblick auf die grafische Darstellung und Auf-
lösung des Druckbilds vorteilhaft und ermöglicht eine zu-
mindest eine gewisse Angleichung der Schichtdicken für
die zur Durchführung des Druckvorgangs genutzten
Farbschichten in den unterschiedlichen Druckbereichen.
[0008] Im Hinblick auf die vorgesehenen plastischen
Deformationen für den Dosenrohling ist davon auszuge-
hen, dass der typischerweise mit kreiszylindrischem
Querschnitt hülsenförmig ausgebildete Dosenrohling an
einem offenen Endbereich abschnittsweise eingezogen
wird. Im Zuge dieses Einziehvorgangs, der insbesondere
zur Bildung einer Montageschnittstelle am Dosenrohling
für ein Sprühventil dient, wie es bei einer Verwendung
des Dosenrohlings als Aerosoldose eingesetzt wird,
kann rein exemplarisch eine Durchmesserreduzierung
von einem Außendurchmesser des Dosenrohling im Be-
reich von 53 Millimetern auf ca. 25 Millimeter vorgesehen
sein. Hiermit ist eine erhebliche Stauchung des vorzugs-
weise knetbaren Metallmaterials, insbesondere der Alu-
miniumlegierung, sowie der darauf aufgebrachten Lack-
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und Farbschichten des Dosenrohlings verbunden, die
bei einer einheitlichen Rasterweite des Druckbilds zu ei-
ner Vergrößerung der Schichtdicke für das Druckbild füh-
ren würde. Dementsprechend ist vorgesehen, für das auf
den noch nicht deformierten Dosenrohling aufzubringen-
de Druckbild die, insbesondere während eines Einzieh-
vorgangs für den zweiten Druckbereich vorgesehene,
nachfolgende Deformation zu berücksichtigen. Diese
Berücksichtigung der Deformation resultiert in einer
deutlich homogeneren, vorzugsweise ähnlichen, insbe-
sondere gleichartigen, Schichtdicke des Druckbilds im
zweiten Druckbereich, der während des Deformations-
vorgangs deformiert wird, verglichen mit der Schichtdi-
cke im ersten Druckbereich, der während des Deforma-
tionsvorgangs nicht oder nur geringförmig deformiert
wird.
[0009] Vorzugsweise sind mehrere Druckbereiche
vorgesehen, deren Rasterweiten jeweils derart an eine
dem Druckvorgang nachfolgende, bereichsweise unter-
schiedliche plastische Deformation des Dosenrohlings
angepasst sind, dass die Rasterweiten der Druckberei-
che nach der plastischen Deformation innerhalb des um
die erste Rasterweite angeordneten Rasterintervalls lie-
gen.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0011] Zweckmäßig ist es, wenn jeder Druckbereich
als ringförmig umlaufende, insbesondere einreihige, An-
ordnung von Einzelpunkten ausgebildet ist und wenn ein
Abstand zwischen benachbarten Druckbereichen pro-
portional zu einer Abstandsveränderung ist, die die be-
nachbarten Druckbereiche bei der plastischen Deforma-
tion des Hohlkörpers erfahren. Vorzugsweise ist eine Mit-
telachse des jeweiligen Druckbereichs koaxial zu einer
Mittelachse des Dosenrohlings ausgerichtet. Bei einer
Aufbringung des Druckbilds auf eine kreiszylindrische
Außenoberfläche des Dosenrohlings sind benachbarte
Druckbereiche derart angeordnet, dass diese nach der
Durchführung der Deformation für den Dosenrohling ei-
nen Abstand aufweisen, der einem Abstand des jeweili-
gen Druckbereichs zu einem jeweiligen weiteren be-
nachbarten Druckbereich entspricht. Alternativ kann vor-
gesehen sein, dass Mittelachsen der Druckbereiche ei-
nen vorgebbaren, insbesondere spitzen, Winkel zur Mit-
telachse des Dosenrohlings aufweisen und/oder als
Wendelabschnitte und somit als offene Ringe ausgebil-
det sind. auch in diesem Fall liegt ein Abstand zwischen
den Einzelpunkten der benachbarten Druckbereiche vor,
der so gewählt ist, dass nach einer Deformation des Do-
senrohlings die Einzelpunkte einer Vielzahl von benach-
bart angeordneten Druckabschnitten jeweils zumindest
nahezu den gleichen Abstand aufweisen. Eine derartige
Gestaltung der Druckbereiche ist insbesondere dann
vorzusehen, wenn im Zuge der Deformation des Dosen-
rohlings eine axiale Verlängerung oder Verkürzung der
jeweiligen Druckbereiche eintritt. Somit weisen die vor
der Deformation auf den Dosenrohling mit unterschied-
lichen Abständen zueinander aufgebrachten Druckbe-

reiche nach der Deformation zumindest im Wesentlichen
die gleichen Abstände auf.
[0012] Bevorzugt ist vorgesehen, dass ein Verhältnis
zwischen der Rasterweite des ersten Druckbereichs und
der Rasterweite des zweiten Druckbereichs proportional
zu einer Durchmesserveränderung ist, die für den zwei-
ten Druckbereich bei der plastischen Deformation des
Hohlkörpers vorgesehen ist. Bei dieser Ausführungsform
der Druckbereiche wird von einer für die Praxis beson-
ders relevanten Durchmesserreduzierung für den zwei-
ten Druckbereich relativ zum ersten Druckbereich aus-
gegangen, wie sie typischerweise bei dem Einziehvor-
gang zur Schaffung einer Montageschnittstelle am Do-
senrohling für ein Sprühventil auftritt. Hierbei wird der
Dosenrohling zumindest bereichsweise im Hinblick auf
seinen Durchmesser verjüngt, so dass für diejenigen
Druckbereiche, die innerhalb der Verjüngungszone lie-
gen, eine Verringerung der jeweiligen Rasterweite ein-
tritt. Vorzugsweise sind die Rasterweiten der jeweiligen
Druckbereiche derart auf den Verjüngungsvorgang ab-
gestimmt, dass nach Beendigung der Deformation für
sämtliche der Druckbereiche zumindest im Wesentlichen
die gleiche Rasterweite vorliegt. Beträgt der Durchmes-
ser für den zweiten Druckbereich vor der Durchführung
der Deformation beispielhaft das Doppelte des Durch-
messers für den zweiten Druckbereich nach der Defor-
mation, so ist die zweite Rasterweite vorzugsweise derart
zu wählen, dass diese vor der Deformation ebenfalls dop-
pelt so groß wie nach der Deformation ist.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass das Druckbild mit einer Schutzlackierung
versehen ist und dass die Trägerlackierung und/oder die
Schutzlackierung als lösungsmittelhaltige Lackschicht,
vorzugsweise als wasserbasierte Lackschicht, beson-
ders bevorzugt als polare Lackschicht, insbesondere als
thermoplastische Lackschicht, ausgebildet sind. Die Auf-
gabe der Schutzlackierung besteht darin, das Druckbild
nach der Beendigung des Druckvorgangs und vor dem
Beginn des Deformationsvorgangs möglichst vollständig
gegenüber äußeren Einflüssen, insbesondere mechani-
schen Einflüssen, zu schützen. Insbesondere im Hinblick
auf die dem Druckvorgang nachfolgende Deformation
des Dosenrohlings, die typischerweise mit Deformati-
onswerkzeugen erfolgt, die an der Außenoberfläche des
Dosenrohlings und somit auch am Druckbild angreifen,
ist es vorteilhaft, wenn das Druckbild durch die Schutz-
lackierung geschützt ist. Bei der Schutzlackierung han-
delt es sich vorzugsweise um einen transparenten
Schutzlack. Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Schutzlackierung auf der Basis eines lösungsmittel-
haltigen Lacks auf den Dosenrohling aufgebracht wird.
Dabei kann der lösungsmittelhaltige Lack zumindest an-
teilig Wasser als Lösungsmittel aufweisen und nach dem
Verdampfen des Lösungsmittels eine polare Lackschicht
bilden. Hierdurch wird eine Bindung des Schutzlacks an
das darunter liegende Druckbild begünstigt, das insbe-
sondere aus polaren, duroplastischen Einzelpunkten ge-
bildet ist. Somit kann auch bei starken Temperaturände-
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rungen, die auf den Dosenrohling einwirken, gewährleis-
tet werden, dass keine Ablösung der Schutzlackierung
vom Druckbild erfolgt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn
die Schutzlackierung eine identische oder zumindest
ähnliche Aufbauweise wie eine Trägerlackierung auf-
weist, die unmittelbar auf die, insbesondere metallische,
Außenoberfläche des Hohlkörpers aufgebracht ist und
die die Grundlage für das Druckbild bildet. Bei ähnlicher
oder identischer Gestaltung der Trägerlackierung und
der Schutzlackierung wird das Druckbild zwischen zwei
Schichten eingeschlossen, die einen ähnlichen oder
identischen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf-
weisen und ermöglicht damit eine vorteilhafte Dauerfes-
tigkeit für ein Dekor des Hohlkörpers, das durch die Trä-
gerlackierung, das Druckbild und die Schutzlackierung
gebildet wird.
[0014] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das die Einzelpunkte des
Druckbilds als duroplastische Druckfarbenpunkte aus-
gebildet sind. Dies ermöglicht einen Auftrag des Druck-
bilds mit einem Tintenstrahldruckverfahren, bei dem ein
Tintenstrahldruckkopf eine Vielzahl von einzelnen Farb-
tröpfchen auf die Außenoberfläche des Hohlkörpers ab-
gibt. Die aufgetragenen Farbtröpfchen werden durch en-
ergetische Aktivierung, insbesondere durch Bestrahlung
mit ultraviolettem Licht, ausgehärtet. Dabei wird durch
die Verwendung einer duroplastischen Druckfarbe und
eine rasche Aushärtung der Farbtröpfchen nach dem
Auftreffen auf die Außenoberfläche des Dosenrohlings
eine definierte Geometrie für jedes der Farbtröpfchen ge-
währleistet, so dass das Druckbild hohe Anforderungen
im Hinblick auf optische Auflösung und Schärfe erfüllen
kann. Typischerweise weisen die Polymerketten der du-
roplastischen Druckfarbe polare Eigenschaften auf, so
dass bei einer Verwendung einer polaren Schutzlackie-
rung und/oder einer polaren Trägerlackierung eine vor-
teilhafte chemische Bindung zwischen dem Druckbild
und den Lackschichten erzielt werden kann.
[0015] Die Aufgabe der Erfindung wird für ein Bearbei-
tungsverfahren für einen Hohlkörper gelöst, wie es im
Anspruch 6 angegeben ist. Hierbei umfasst das Bearbei-
tungsverfahren die folgenden Schritte: Bereitstellen ei-
nes Hohlkörpers an eine Lackiereinrichtung und Aufbrin-
gen einer Trägerlackierung auf eine Außenoberfläche
des Hohlkörpers, Bereitstellen des lackierten Hohlkör-
pers an eine Druckeinrichtung und Bedrucken des Hohl-
körpers mit einem Druckbild, das aus einer Vielzahl von
Einzelpunkten gebildet wird, die jeweils in einer vorgeb-
baren Rasterweite voneinander beabstandet sind, wobei
ein erster Druckbereich auf der Außenoberfläche des
Hohlkörpers mit einer ersten Rasterweite und ein zweiter
Druckbereich auf der Außenoberfläche des Hohlkörpers
mit einer zweiten Rasterweite bedruckt wird, die von der
ersten Rasterweite verschieden ist und wobei die zweite
Rasterweite außerhalb eines Rasterintervalls liegt, das
die Rasterweite des ersten Druckbereichs umgibt und
wobei die zweite Rasterweite derart an eine dem Druck-
vorgang nachfolgende, bereichsweise plastische Defor-

mation des Hohlkörpers angepasst ist, dass die zweite
Rasterweite nach der plastischen Deformation des zwei-
ten Druckbereichs innerhalb des Rasterintervalls um die
erste Rasterweite liegt.
[0016] Bevorzugt erfolgt die Erzeugung des Druckbilds
in einem Umfangsdruckverfahren, bei dem die Einzel-
punkte durch eine rotatorische Relativbewegung zwi-
schen einem Druckkopf und dem Dosenrohling, die um
eine Längsachse des Dosenrohlings erfolgt, aufgebracht
werden. Eine Variation der Rasterweite kann beispiels-
weise durch eine Einflussnahme auf die Winkelge-
schwindigkeit zwischen Druckkopf und Dosenrohling er-
folgen. Ergänzend oder alternativ kann eine Einflussnah-
me auf eine Tröpfchenabgaberate, also eine Anzahl von
Tröpfchen pro Zeiteinheit, für die vom Druckkopf bereit-
gestellten Tröpfchen vorgesehen werden.
[0017] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass das Druckbild mit mehreren Druckbe-
reichen auf die Außenoberfläche des Hohlkörpers auf-
gebracht wird, wobei die Rasterweiten der Druckberei-
che jeweils derart an eine dem Druckvorgang nachfol-
gende, bereichsweise plastische Deformation des Hohl-
körpers angepasst werden, dass die Rasterweiten der
Druckbereiche nach der plastischen Deformation inner-
halb des Rasterintervalls um die erste Rasterweite lie-
gen.
[0018] Vorteilhaft ist es, wenn das Druckbild, insbe-
sondere in einem Tintenstrahldruckverfahren, derart auf-
gebracht wird, dass ein Abstand zwischen benachbarten
Druckbereichen proportional zu einer Abstandsverände-
rung ist, die die benachbarten Druckbereiche bei der
plastischen Deformation des Hohlkörpers erfahren.
[0019] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Druckbild,
insbesondere in einem Tintenstrahldruckverfahren, der-
art aufgebracht wird, dass ein Verhältnis zwischen der
Rasterweite des ersten Druckbereichs und der Raster-
weite des zweiten Druckbereichs proportional zu einer
Durchmesserveränderung ist, die für den zweiten Druck-
bereich bei der plastischen Deformation des Hohlkörpers
vorgesehen ist.
[0020] Zweckmäßig ist es, wenn nach dem Bedrucken
des Hohlkörpers mit dem Druckbild eine Schutzlackie-
rung der mit dem Druckbild versehenen Außenoberflä-
che des Hohlkörpers vorgenommen wird.
[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Trägerlackierung und/oder die
Schutzlackierung mit einem lösungsmittelhaltigen Lack,
vorzugsweise mit einem wasserbasierten Lack, beson-
ders bevorzugt mit einem polaren Lack, insbesondere
mit einem thermoplastischen Lack, erfolgt.
[0022] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Druckbild
mit einem Tintenstrahldruckverfahren, vorzugsweise mit
einem frei programmierbaren Tintenstrahldrucker, be-
sonders bevorzugt während einer frei einstellbaren Dreh-
bewegung des Hohlkörpers um eine Mittelachse, insbe-
sondere unter Verwendung einer duroplastischen Druck-
farbe, auf die Außenoberfläche des Hohlkörpers aufge-
bracht wird. Exemplarisch ist vorgesehen, dass der Tin-
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tenstrahldrucker wenigstens einen Druckkopf mit einer
linienförmigen Anordnung von Druckdüsen umfasst, wo-
bei die Druckdüsen vorzugsweise parallel zur Mittelach-
se des Dosenrohlings aneinander gereiht und ausgerich-
tet sind. Ein Abstand der Druckdüsen zueinander be-
stimmt einen Abstand ringförmig ausgebildeter Druckbe-
reiche, sofern keine lineare Relativbewegung des Druck-
kopfs parallel zur Mittelachse des Dosenrohlings wäh-
rend der Durchführung des Druckvorgangs vorgesehen
ist. Die Druckdüsen werden von einer Steuereinheit an-
gesteuert, die insbesondere eine Abgaberate (Anzahl
der Tröpfchen pro Zeiteinheit) für die aus den Druckdü-
sen ausgetragenen Tintentröpfchen, insbesondere indi-
viduell für jede der Druckdüsen, beeinflussen kann. Fer-
ner kann vorgesehen sein, dass die Steuereinheit auch
eine Rotationsgeschwindigkeit des Dosenrohlings um
seine Mittelachse beeinflussen kann. Mit Hilfe dieser
Maßnahmen kann für jeden Druckbereich eine individu-
elle Festlegung der Rasterweite vorgenommen werden.
Durch eine geeignete Ansteuerung der Druckdüsen bei
gleichförmiger Rotationsgeschwindigkeit für den Dosen-
rohling kann eine zeitgleiche Bedruckung mehrerer
Druckbereiche mit unterschiedlicher Rasterweite vorge-
nommen werden, wobei die Druckbereiche jeweils eine
oder mehrere Reihen von umlaufend auf dem Dosenroh-
ling aufzubringenden Einzelpunkten umfassen und wo-
bei Abstände zwischen den Reihen von Einzelpunkten
der Teilung der Druckdüsen entsprechen. Ergänzend
kann vorgesehen werden, den Druckkopf während des
Druckvorgangs linear zu verfahren, um damit eine Re-
duzierung der Abstände zwischen den Reihen von Ein-
zelpunkten zu erzielen.
[0023] Vorteilhaft ist es, wenn der Hohlkörper nach der
Aufbringung des Druckbilds und der Schutzlackierung
an einem offenen Endbereich mit einer Einziehmaschine
plastisch deformiert wird und hierbei eine Veränderung
der Rasterweite des zweiten Druckbereichs erfolgt.
[0024] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines mit ei-
nem Druckbild versehenen und eingezoge-
nen Dosenrohlings mit einer Ausschnittver-
größerung des Druckbilds, das sich bis zu ei-
nem offenen Ende des Dosenrohlings er-
streckt,

Figur 2 eine schematische Darstellung des noch nicht
deformierten Dosenrohlings gemäß der Figur
1 mit einer Ausschnittvergrößerung des
Druckbilds, das sich bis zu einem offenen En-
de des Dosenrohlings erstreckt,

Figur 3 eine schematische Ausschnittvergrößerung
für das Druckbild gemäß der Figur 2 in einer
ersten Ausführungsform, und

Figur 4 eine schematische Ausschnittvergrößerung

für das Druckbild gemäß der Figur 2 in einer
zweiten Ausführungsform.

[0025] Ein in der Figur 1 dargestellter, deformierter Do-
senrohling 1 ist als Aerosoldosenrohling ausgebildet und
zur Befüllung mit einer Flüssigkeit, beispielsweise einem
Parfum oder Deodorant, und einem Druckgas, beispiels-
weise Propan oder Butan, vorgesehen. Der Dosenroh-
ling 1 gemäß der Figur 1 wird in nicht näher dargestellter
Weise mittels einer nicht dargestellten Einziehmaschine
in einer Vielzahl von Bearbeitungsschritten mit geeigne-
ten Deformationswerkzeugen aus dem in den Figuren 2
bis 4 dargestellten undeformierten Dosenrohling 1 her-
gestellt. Der undeformierte Dosenrohling 1 ist vorzugwei-
se als einseitig offene, kreiszylindrische Hülse ausgebil-
det und weist dementsprechend eine kreiszylinderman-
telförmige Außenoberfläche 2 auf. Vorzugsweise ist der
Dosenrohling 1 aus einer Aluminiumlegierung hergestellt
und wird zunächst mit einer nicht näher dargestellten Trä-
gerlackierung versehen, auf die anschließend eine in den
Ausschnittvergrößerungen gemäß den Figuren 1 bis 4
jeweils nur rein schematisch dargestelltes Druckbild, ins-
besondere in einem Tintenstrahldruckverfahren, aufge-
bracht wird.
[0026] Vorzugsweise ist für die Aufbringung des
Druckbilds vorgesehen, dass der Dosenrohling 1 um eine
Mittelachse 3 rotiert wird und ein gegenüberliegend zur
Außenoberfläche 2 angeordneter, nicht dargestellter
Druckkopf, der gegebenenfalls längs der Mittelachse 3
linearbeweglich verschoben werden kann, in vorgebba-
rer Weise zur Abgabe von Einzeltropfen auf die Außen-
oberfläche 2 ausgebildet ist. Rein schematisch ist das
Druckbild an einem oberen Endbereich 4 des Dosenroh-
lings 1 in fünf Druckbereiche 5 bis 8 unterteilt, wobei in
jedem der Druckbereiche 5 bis 8 eine unterschiedliche
Rasterweite für die Einzeltropfen, also ein Abstand zwi-
schen benachbarten Einzeltropfen, vorgesehen ist. Dies
wird in der Figur 2 rein schematisch und nicht maßstäb-
lich durch die unterschiedliche grafische Füllung der ein-
zelnen Druckbereiche 5 bis 8 repräsentiert, die keinen
Rückschlusse auf eine tatsächliche Größe und Raster-
weite für die Einzelpunkte ermöglicht.
[0027] Wie aus der Figur 1 entnommen werden kann,
wird jeder der einzelnen Druckbereiche 6 bis 8 im Zuge
der Deformation des Dosenrohlings 1 in unterschiedli-
cher Weise deformiert wohingegen der Druckbereich 5
nicht deformiert wird. Rein exemplarisch ist vorgesehen,
dass die Druckbereiche 7 und 8 stärker umgeformt wer-
den als der Druckbereich 6, dementsprechend weisen
die Druckbereiche 7 und 8 andere Rasterweiten als die
Druckbereiche 5 und 6 auf. Rein exemplarisch ist vorge-
sehen, dass die Rasterweiten der jeweiligen Druckberei-
che 6 bis 8 derart auf die jeweilige Umformung des ent-
sprechenden Druckbereichs 6 bis 8 angepasst sind, dass
nach der Durchführung des Einziehvorgangs und der da-
mit verbundenen Durchmesserveränderung für die ein-
zelnen Druckbereiche 6 bis 8 in allen Druckbereichen 6
bis 8 zumindest nahezu die gleiche Rasterweite für die
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Einzelpunkte vorliegt, wie dies schematisch in der Figur
1 dargestellt ist. Besonders bevorzugt ist vorgesehen,
dass die Rasterweite für die Einzelpunkte in den Druck-
bereichen 6 bis 8 mit der Rasterweite der Einzelpunkte
in Druckbereich 5, der während der Deformation des Do-
senrohlings 1 keine geometrische Veränderung erfährt,
übereinstimmen.
[0028] Wie aus der Figur 3 rein exemplarisch entnom-
men werden kann, ist eine Variation eines Abstands 24,
25 zwischen den Einzelpunkten 21 ausschließlich in Um-
fangsrichtung (X-Richtung) vorgesehen. Somit weist das
aus den Einzelpunkten 21 gebildete, nicht näher darge-
stellte Druckbild nach der Durchführung des zumindest
im Wesentlichen, insbesondere ausschließlich, auf eine
Durchmesserreduzierung gerichteten Deformationsvor-
gangs, die in der Figur 1 rein schematisch dargestellte
gleichmäßige Rasterweite in der Umfangsrichtung auf.
Eine axiale Längenänderung ist in diesem Fall nicht vor-
gesehen, so dass auch ein Abstand 26 zwischen benach-
barten Einzelpunktreihen, von denen in der Figur 3 aus
Gründen der Übersichtlichkeit lediglich die Einzelpunkt-
reihen 22 und 23 bezeichnet sind, durch die Deformation
nicht verändert wird und somit auch bei der Aufbringung
des Druckbilds auf den Dosenrohling 1 nicht berücksich-
tigt werden muss. Bei der Figur 3 bildet jede der Einzel-
punktreihen 23, 23 innerhalb des Druckbereichs 6 einen
nicht näher bezeichneten Druckbereich, da der Abstand
24, 25 in einer Umfangsrichtung (X-Richtung) quer zur
Mittelachse 3 zwischen den Einzelpunkten 21 in jeder
der Einzelpunktreihen 22, 23 unterschiedlich zur jeweils
benachbarten Einzelpunktreihe 22, 23 ist.
[0029] Abweichend hiervon ist bei der Darstellung ge-
mäß der Figur 4 sowohl in der Umfangsrichtung (X-Rich-
tung) quer zur Mittelachse 3 als auch in einer Axialrich-
tung (Y-Richtung) parallel zur Mittelachse 3 eine Verän-
derung der jeweiligen Abstände 42, 43, 44, 45 zwischen
den Einzelpunkten 41 vorgesehen. Eine derartige An-
ordnung der Einzelpunkte 41 wird insbesondere dann
gewählt, wenn im Zuge einer Deformation des Dosen-
rohlings 1 eine kombinierte Durchmesserreduzierung
und Längenveränderung für den jeweiligen Druckbereich
erfolgt.
[0030] Für den Fall einer ausschließlichen Längenver-
änderung kann auch vorgesehen sein, die Einzelpunkte
in nicht dargestellter Weise lediglich in der Axialrichtung
hinsichtlich ihres Abstands an die Deformation anzupas-
sen, während in der Umfangsrichtung keine Abstandsan-
passung erforderlich ist.
[0031] Rein exemplarisch ist für die Herstellung des in
der Figur 1 dargestellten Dosenrohling 1 die folgende
Vorgehensweise vorgesehen:

In einem ersten Schritt erfolgt in nicht näher darge-
stellter Weise ein Auftrag einer Trägerlackierung auf
den ebenfalls nicht näher dargestellten Hohlkörper,
bei dem es sich insbesondere um einen metallischen
Hohlkörper aus einer Aluminiumlegierung handelt.

[0032] In einem weiteren Schritt erfolgt der Auftrag des
Druckbilds im Rahmen eines nicht näher dargestellten
Tintenstrahldruckvorgangs, wobei der hierzu eingesetz-
te, ebenfalls nicht dargestellte Tintenstrahldruckkopf die
Einzelpunkte in den jeweiligen Druckbereichen entspre-
chend der später vorgesehenen Deformation der jewei-
ligen Druckbereiche auf die Außenoberfläche 2 des Do-
senrohlings 1 aufbringt.
[0033] In einem darauf folgenden Schritt erfolgt die
Aufbringung einer Schutzlackierung auf die Außenober-
fläche 2 des Dosenrohlings 1, wobei die Schutzlackie-
rung insbesondere als Schutzschicht gegenüber mecha-
nischen Belastungen für das Druckbild dient, wie sie bei
der nachfolgenden Deformation des Dosenrohlings 1
auftreten können.
[0034] Anschließend wird der Dosenrohling 1 mit einer
nicht näher dargestellten Einziehmaschine ausgehend
von der in den Figuren 2 bis 4 dargestellten kreiszylind-
rischen Geometrie in die rotationssymmetrische, rein ex-
emplarisch mit Durchmessersprüngen versehene Geo-
metrie gemäß der Figur 1 umgeformt, wobei insbeson-
dere oberhalb des Druckbereich 8 eine mechanische
Schnittstelle für ein nicht näher dargestelltes Ventil ge-
bildet wird, das auf den Dosenrohling 1 nach Befüllung
aufgesetzt wird.
[0035] Die Zielsetzung des Druckverfahrens zur Auf-
bringung des Druckbilds liegt darin, die Rasterweite für
die Einzelpunkte derart zu wählen, dass sich nach Durch-
führung der Deformation für den Dosenrohling 1 eine
möglichst gleichförmige, insbesondere identische, Ras-
terweite für sämtliche Einzelpunkte ergibt. Hierdurch wird
einerseits eine vorteilhafte optische Anmutung für den
fertig gestellten Dosenrohling 1 gewährleistet. Anderer-
seits wird durch diese Maßnahmen auch eine uner-
wünschte Schichtdickenveränderung für die auf den
Hohlkörper aufgebrachte Beschichtung, die die Träger-
lackierung, das Druckbild und die Schutzlackierung um-
fasst, zumindest weitgehend reduziert bzw. verhindert.

Patentansprüche

1. Dosenrohling mit einem Hohlkörper, der an einer Au-
ßenoberfläche (2) mit einer Trägerlackierung verse-
hen ist, auf die ein Druckbild, insbesondere im Tin-
tenstrahldruckverfahren, aufgebracht ist, wobei das
Druckbild aus einer Vielzahl von Einzelpunkten (21;
41) gebildet ist, die jeweils in einer vorgebbaren Ras-
terweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) voneinander be-
abstandet sind, wobei ein erster Druckbereich (5)
des Druckbilds eine erste Rasterweite (24, 25, 26;
42, 43, 44, 45) und ein zweiter Druckbereich (6, 7,
8) des Druckbilds eine zweite Rasterweite (24, 25,
26; 42, 43, 44, 45) aufweist, die von der ersten Ras-
terweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) verschieden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Raster-
weite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) außerhalb eines
Rasterintervalls liegt, das um die Rasterweite (24,
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25, 26; 42, 43, 44, 45) des ersten Druckbereichs (5)
angeordnet ist und dass die zweite Rasterweite (24,
25, 26; 42, 43, 44, 45) derart an eine dem Druckvor-
gang nachfolgende, bereichsweise plastische De-
formation des Hohlkörpers angepasst ist, dass die
zweite Rasterweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) nach
der plastischen Deformation des zweiten Druckbe-
reichs (6, 7, 8) innerhalb des Rasterintervalls um die
erste Rasterweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) liegt.

2. Dosenrohling nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Druckbereich (5, 6, 7, 8)
als ringförmig umlaufende, insbesondere einreihige,
Anordnung von Einzelpunkten (21; 41) ausgebildet
ist und dass ein Abstand (26; 44, 45) zwischen be-
nachbarten Druckbereichen (5, 6, 7, 8) proportional
zu einer Abstandsveränderung ist, die die benach-
barten Druckbereiche (5, 6, 7, 8) bei der plastischen
Deformation des Hohlkörpers erfahren.

3. Dosenrohling nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ver-
hältnis zwischen der Rasterweite (24, 25; 42, 43)
des ersten Druckbereichs (5) und der Rasterweite
(24, 25; 42, 43) des zweiten Druckbereichs (6, 7, 8)
proportional zu einer Durchmesserveränderung ist,
die für den zweiten Druckbereich (6, 7, 8) bei der
plastischen Deformation des Hohlkörpers vorgese-
hen ist.

4. Dosenrohling nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Druckbild mit einer Schutzlackierung versehen ist
und dass die Trägerlackierung und/oder die Schutz-
lackierung als lösungsmittelhaltige Lackschicht, vor-
zugsweise als wasserbasierte Lackschicht, beson-
ders bevorzugt als polare Lackschicht, insbesonde-
re als thermoplastische Lackschicht, ausgebildet
sind.

5. Dosenrohling nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das die
Einzelpunkte (21; 41) des Druckbilds als duroplasti-
sche Druckfarbenpunkte ausgebildet sind.

6. Bearbeitungsverfahren für einen Hohlkörper, mit
den Schritten: Bereitstellen eines Hohlkörpers an ei-
ne Lackiereinrichtung und Aufbringen einer Träger-
lackierung auf eine Außenoberfläche (2) des Hohl-
körpers, Bereitstellen des lackierten Hohlkörpers an
eine Druckeinrichtung und Bedrucken des Hohlkör-
pers mit einem Druckbild, das aus einer Vielzahl von
Einzelpunkten (21; 41) gebildet wird, die jeweils in
einer vorgebbaren Rasterweite (24, 25, 26; 42, 43,
44, 45) voneinander beabstandet sind, wobei ein
erster Druckbereich (5) auf der Außenoberfläche (2)
des Hohlkörpers mit einer ersten Rasterweite (24,
25, 26; 42, 43, 44, 45) und ein zweiter Druckbereich

(6, 7, 8) auf der Außenoberfläche (2) des Hohlkör-
pers mit einer zweiten Rasterweite (24, 25, 26; 42,
43, 44, 45) bedruckt wird, die von der ersten Raster-
weite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) verschieden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Raster-
weite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) außerhalb eines
Rasterintervalls liegt, das die Rasterweite (24, 25,
26; 42, 43, 44, 45) des ersten Druckbereichs (5) um-
gibt und dass die zweite Rasterweite (24, 25, 26; 42,
43, 44, 45) derart an eine dem Druckvorgang nach-
folgende, bereichsweise plastische Deformation des
Hohlkörpers angepasst ist, dass die zweite Raster-
weite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) nach der plastischen
Deformation des zweiten Druckbereichs (6, 7, 8) in-
nerhalb des Rasterintervalls um die erste Rasterwei-
te (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) liegt.

7. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Druckbild mit mehreren
Druckbereichen (5, 6, 7, 8) auf die Außenoberfläche
(2) des Hohlkörpers aufgebracht wird, wobei die
Rasterweiten (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) der Druck-
bereiche (5, 6, 7, 8) jeweils derart an eine dem Druck-
vorgang nachfolgende, bereichsweise plastische
Deformation des Hohlkörpers angepasst werden,
dass die Rasterweiten (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45)
der Druckbereiche (5, 6, 7, 8) nach der plastischen
Deformation innerhalb des Rasterintervalls um die
erste Rasterweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) liegen.

8. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Druckbild, insbe-
sondere in einem Tintenstrahldruckverfahren, derart
aufgebracht wird, dass ein Abstand (26; 44, 45) zwi-
schen benachbarten Druckbereichen (5, 6, 7, 8) pro-
portional zu einer Abstandsveränderung ist, die die
benachbarten Druckbereiche (5, 6, ,7, 8) bei der
plastischen Deformation des Hohlkörpers erfahren.

9. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 6, 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Druckbild, ins-
besondere in einem Tintenstrahldruckverfahren,
derart aufgebracht wird, dass ein Verhältnis zwi-
schen der Rasterweite (24, 25, 26; 42, 43, 44, 45)
des ersten Druckbereichs (5) und der Rasterweite
(24, 25, 26; 42, 43, 44, 45) des zweiten Druckbe-
reichs (6, 7, 8) proportional zu einer Durchmesser-
veränderung ist, die für den zweiten Druckbereich
(6, 7, 8) bei der plastischen Deformation des Hohl-
körpers vorgesehen ist.

10. Bearbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche
6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Bedrucken des Hohlkörpers mit dem Druckbild eine
Schutzlackierung der mit dem Druckbild versehenen
Außenoberfläche (2) des Hohlkörpers vorgenom-
men wird.
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11. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trägerlackierung
und/oder die Schutzlackierung mit einem lösungs-
mittelhaltigen Lack, vorzugsweise mit einem was-
serbasierten Lack, besonders bevorzugt mit einem
polaren Lack, insbesondere mit einem thermoplas-
tischen Lack, erfolgt.

12. Bearbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche
6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
Druckbild mit einem Tintenstrahldruckverfahren,
vorzugsweise mit einem frei programmierbaren Tin-
tenstrahldrucker, besonders bevorzugt während ei-
ner frei einstellbaren Drehbewegung des Hohlkör-
pers um eine Mittelachse (3), insbesondere unter
Verwendung einer duroplastischen Druckfarbe, auf
die Außenoberfläche (2) des Hohlkörpers aufge-
bracht wird.

13. Bearbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche
6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohl-
körper nach der Aufbringung des Druckbilds und der
Schutzlackierung an einem offenen Endbereich mit
einer Einziehmaschine plastisch deformiert wird und
hierbei eine Veränderung der Rasterweite (24, 25,
26; 42, 43, 44, 45) des zweiten Druckbereichs (6, 7,
8) erfolgt.
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